
Musikverein Zell-Weierbach - SoundFabrik 

Gebührenordnung 

Stand: 1.5.2020 

1. Tarife 

1. Blockflötenunterricht: 

6.- € je gehaltene Unterrichtsstunde 

2. Instrumentalunterricht 

▪ Jugendliche: 

Einzelunterricht 30 min.:   62,05 € / monatlich 

127,50 € abz. 33% Zuschuß Stadt Offenburg = 85.- €  
abz. 27% Zuschuß Musikverein = 62,05 € 

Kleingruppe:  35,04 € / monatlich je Auszubildende(r) 
72,00 € abz. 33% Zuschuß Stadt Offenburg = 48.- €  
abz. 27% Zuschuß Musikverein = 35,04 € 

▪ Erwachsene: 

Einzelunterricht 30 min.:   107,04 € / monatlich 
146,63 € abz. 27% Zuschuß Musikverein = 107,04 € 

Kleingruppe:   60,45 € / monatlich 
82,80 € abz. 27% Zuschuß Musikverein = 60,45 € 

Bläserklasse:   46.- € / monatlich 
28.- € Orchester-Unterricht + 18.- € Register-Unterricht 

3. Instrumentenmiete 
Instrument:   15.- € / monatlich  

bei voller Anrechnung der an den Musikverein geleisteten 
Instrumentenmiete auf einen eventuellen Mietkauf. Von der Miete 
ausgeschlossen sind Blockflöte und Schlagzeug 

2. Gebühren 

1. Die Gebühren für den Blockflötenunterricht werden pro gehaltene Unterrichtseinheit 
berechnet. 

2. Die Gebühren für die Bläserklasse unterteilen sich in: 
▪ Gebühren für den Instrumentalunterricht 
▪ Gebühren für die Instrumentenmiete 

3. Die Gebühren für den Instrumentalunterricht richten sich nach den Gebühren der 
Musikschule Offenburg/ Ortenau für das gebuchte Unterrichtsmodell im 
Instrumentalunterricht (Einzelunterricht zu 30 Minuten bzw. Kleingruppenunterricht nach 
Gruppengröße). 

4. Die Gebühren sind vierteljährlich im Voraus fällig. Für die Zahlung der Gebühren wird dem 
Musikverein ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt. 

5. Bei einer Gebührenerhöhung der Musikschule Offenburg/ Ortenau werden die 
Ausbildungsgebühren des Musikvereins entsprechend angepasst. 

6. Erstattungen von Unterrichtsgebühren erfolgen vierteljährlich rückwirkend 



3. Kleingruppenunterricht 

1. Die Dauer einer Unterrichtseinheit im Kleingruppenunterricht ist von der Anzahl der 
Auszubildenden je Gruppe abhängig. Jeder Auszubildende bringt eine Unterrichtszeit von 15 
Minuten ein.  

2. Daraus ergeben sich folgende von der Gruppengröße abhängige Unterrichtszeiten:  
2er Gruppe: 30 Minuten 
3er Gruppe: 45 Minuten 
4er Gruppe: 60 Minuten 

3. Kleingruppenunterricht kann nur angeboten werden, wenn entsprechende Partner zu 
Verfügung stehen.  

 

 

 

 


